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Die Wahl der Mitglieder des Gemeindewahlausschusses

muss durch den Gemeinschaftsausschuss öffentlich erfol-

gen, nachdem die beiden Gremien (Stadtrat und Gemein-

derat) diesen Beschluss gefasst haben.

Danach erfolgt die Veröffentlichung im Stadtanzeiger.

Der Bildung eines gemeinsamen Wahlausschusses für die

Verwaltungsgemeinschaft Netzschkau/Limbach für die

Bürgermeisterwahl am 08.06.2008 sowie für eine etwaige

Neuwahl am 22.06.2008 wird durch den Stadtrat einstim-

mig zugestimmt.

14. Beschlussvorlage SR 10/2008 – Termin für die

Einreichung der Wahlvorschläge bei einer etwai-

gen Neuwahl des Bürgermeisters am 22.06.2008

Laut § 41 (2) beginnt die Einreichungsfrist für neue Wahl-

vorschläge zur Neuwahl nach § 48 Abs. 2 SächsGemO am

ersten Wahltag nach der ersten Wahl; ihr Ende darf vom

Gemeinderat frühestens auf den dritten Tag nach dem Tag

der ersten Wahl festgesetzt werden. Innerhalb der Einrei-

chungsfrist können auch die zur ersten Wahl zugelassenen

Wahlvorschläge zurückgenommen werden.

Die Stadträte stimmen dem Termin für die Einreichung der

Wahlvorschläge vom 09.06.2008 bis 11.06.2008, bis 18.00

Uhr, bei einer etwaigen Neuwahl des Bürgermeisters ein-

stimmig zu.

15. Beschlussvorlage SR 11/2008 – Förderung und

Instandsetzung und teilweisen Modernisierung –

Flurstück 502 r

Der Eigentümer beabsichtigt Modernisierungs- und In-

standsetzungsarbeiten an der Gebäudehülle – Dachin-

standsetzung komplett. Aufgrund vorrangiger kommunaler

Maßnahmen im Jahr 2008 lässt der Haushalt der Stadt erst

2009 eine Förderung privater Maßnahmen zu.

Die vorliegenden Angebote wurden nach dem Preis-Leis-

tungs-Verhältnis geprüft. Die Maßnahme soll 2008 realisiert

und abgerechnet werden. Der Nachweis der vorrangigen

Inanspruchnahme von eigenen Mitteln wurde erbracht. So

kann eine Förderung von max. 30 v. H. der förderfähigen

Kosten bewilligt werden. Diese Maßnahme trägt wesentlich

zur Verschönerung und Aufwertung des Ortsbildes der

Stadt Netzschkau bei. Die Maßnahme ist Bestandteil des

Sanierungskonzeptes der Stadt Netzschkau.

Der Stadtrat der Stadt Netzschkau beschließt, vorbehaltlich

des für 2009 zur Verfügung stehenden Gesamtförderrah-

mens der Stadtsanierung die Förderung der Instandset-

zung und teilweisen Modernisierung an der Gebäudehülle

zu realisieren.

16. Beschlussvorlage SR 12/2008 – Förderung und

Instandsetzung und teilweisen Modernisierung

– Flurstück 165 k

Der Eigentümer beabsichtigt hier ebenfalls teilweise Mo-

dernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Gebäu-

dehülle. Die Sachlage gestaltet sich wie bei Beschlussvor-

lage 11/2008, so dass der Haushalt der Stadt 2009 erst

eine Förderung von privaten Maßnahmen zulässt. Der

Stadtrat der Stadt Netzschkau stimmt  deshalb vorbehalt-

lich des für 2009 zur Verfügung stehenden Gesamtförder-

rahmens der Stadtsanierung die Förderung der Instandset-

zung und teilweisen Modernisierung einstimmig zu. Beide

Eigentümer zu Flurstück 502 r und  165 k werden durch

den Sanierungsträger KEWOG informiert, dass sie ent-

sprechend der obigen Beschlussfassung mit ihren Bauar-

beiten in diesem Jahr beginnen können.

Aufruf zum Frühjahrsputz

in der Stadt Netzschkau

einschließlich seiner Ortsteile

Auch in diesem Jahr ruft die Stadt Netzschkau alle

Bürgerinnen und Bürger zum Frühjahrsputz auf!

Mit Beginn des milderen Wetters stellt sich endlich der

langersehnte Frühling wieder ein und zeigt uns deutlich die

hinterlassenen Spuren des diesjährigen kurzen Winters.

Diese sollen so schnell als möglich beseitigt werden, damit

das frische Grün und die vielen bunten Frühlingsblüher das

Aussehen der Stadt verschönern. Der Bauhof wird in den

nächsten Tagen ebenfalls seinen Anteil dazu beitragen. Wir

bitten Sie daher, im Rahmen der Straßenreinigungssatzung

der Stadt Netzschkau, Ihrer Anliegerpflicht nachzukommen

und vor Ihren Grundstücken, die Gehwege, Straßen und

gegebenenfalls Grünflächen zu reinigen. Tragen Sie bitte

alle dazu bei, dass unsere Stadt stets ein sauberes und

freundliches Aussehen hat! Wir bedanken uns schon im

Voraus für Ihre tatkräftige Unterstützung.
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